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Thema:Thema:

GemeinnGemeinnüützigkeit in Stiftungen tzigkeit in Stiftungen 
nach Abgabenordnungnach Abgabenordnung



NOVERTIS +++ autark +++ authentisch +++ liebevoll +++ weise +++ entschlossen +++ SCHWEIZER STIFTUNGSTREUHAND

Allgemeine DefinitionAllgemeine Definition

•• Ge|mein|nGe|mein|nüüt|zigt|zig <<AdjAdj>:>:

a)a) dem allgemeinen Wohl dienend: dem allgemeinen Wohl dienend: --e Arbeit; e Arbeit; 
b)b) ((SteuerwSteuerw.) nicht auf Gewinn ausgerichtet.) nicht auf Gewinn ausgerichtet
c) ehrenamtlich, karitativ, mitmenschlich, sozial,   c) ehrenamtlich, karitativ, mitmenschlich, sozial,   
uneigennuneigennüützig; (veraltend): wohlttzig; (veraltend): wohltäätig tig 
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Rechtliche DefinitionRechtliche Definition

•• Die rechtlich relevante Definition fDie rechtlich relevante Definition füür Gemeinnr Gemeinnüützigkeit ist tzigkeit ist §§ 5252 der AOder AO

•• (1) Eine K(1) Eine Köörperschaft verfolgt gemeinnrperschaft verfolgt gemeinnüützige Zwecke, wenn ihre Ttzige Zwecke, wenn ihre Täätigkeit tigkeit 
darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigdarauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder em oder 
sittlichem Gebiet selbstlos zu fsittlichem Gebiet selbstlos zu föördern. Eine Frdern. Eine Föörderung der Allgemeinheit ist rderung der Allgemeinheit ist 
nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Fnicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Föörderung zugute rderung zugute 
kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehkommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehöörigkeit zu einer Familie rigkeit zu einer Familie 
oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgoder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, renzung, 
insbesondere nach rinsbesondere nach rääumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur umlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur 
klein sein kann. Eine Fklein sein kann. Eine Föörderung der Allgemeinheit liegt nicht allein rderung der Allgemeinheit liegt nicht allein 
deswegen vor, weil eine Kdeswegen vor, weil eine Köörperschaft ihre Mittel einer Krperschaft ihre Mittel einer Köörperschaft des rperschaft des 
ööffentlichen Rechts zufffentlichen Rechts zufüührt.hrt.
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GGüültigkeitsbereichltigkeitsbereich

•• Diese rechtliche Definition hat gleichermaDiese rechtliche Definition hat gleichermaßßen Gen Güültigkeit fltigkeit füür r 
alle in Deutschland talle in Deutschland täätigen Ktigen Köörperschaften (juristische rperschaften (juristische 
Personen), die die Vorteile einer anerkannten Personen), die die Vorteile einer anerkannten 
GemeinnGemeinnüützigkeit mtzigkeit mööchten.chten.

•• KKöörperschaften des privaten Rechts:rperschaften des privaten Rechts:
z. B. Stiftungen, Aktiengesellschaft, GmbH oder Verein z. B. Stiftungen, Aktiengesellschaft, GmbH oder Verein 

•• KKöörperschaften des rperschaften des ööffentlichen Rechts:ffentlichen Rechts:
z. B. Bund, Lz. B. Bund, Läänder, nder, ÄÄrztekammern; Religionsrztekammern; Religions-- und und 
WeltanschauungsgemeinschaftenWeltanschauungsgemeinschaften



NOVERTIS +++ autark +++ authentisch +++ liebevoll +++ weise +++ entschlossen +++ SCHWEIZER STIFTUNGSTREUHAND

Vorteile AnerkennungVorteile Anerkennung

•• Warum lohnt die konsequente Ausrichtung der Stiftung auf Warum lohnt die konsequente Ausrichtung der Stiftung auf 
eine Annerkennung der Gemeinneine Annerkennung der Gemeinnüützigkeit?tzigkeit?

1.1. Die Anerkennung der SteuerbegDie Anerkennung der Steuerbegüünstigung befreit die Stiftung von nstigung befreit die Stiftung von 
der Kder Köörperschaftsrperschafts-- und Gewerbesteuer.und Gewerbesteuer.

2.2. Es kEs köönnen vielfache Umsatzsteuervergnnen vielfache Umsatzsteuervergüünstigungen in Anspruch nstigungen in Anspruch 
genommen werden.genommen werden.

•• 3. Es k3. Es köönnen Zuwendungsbestnnen Zuwendungsbestäätigungen (frtigungen (früüher her 
Spendenbescheinigungen) ausgestellt werden, die den Spendern Spendenbescheinigungen) ausgestellt werden, die den Spendern 
ihrerseits Steuervergihrerseits Steuervergüünstigungen ermnstigungen ermööglichen (steuerliche glichen (steuerliche 
AbzugsfAbzugsfäähigkeit von Spenden)higkeit von Spenden)
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SteuerbegSteuerbegüünstigung/Freistellungnstigung/Freistellung

–– Der Freistellungsbescheid ist Der Freistellungsbescheid ist keine Voraussetzungkeine Voraussetzung der der --
sondern nur die Bescheinigung einer bestehenden sondern nur die Bescheinigung einer bestehenden --
SteuerbegSteuerbegüünstigung.nstigung.

–– Der Bescheid dient gleichzeitig als Nachweis fDer Bescheid dient gleichzeitig als Nachweis füür die r die 
SteuerbegSteuerbegüünstigung nach anderen Gesetzen nstigung nach anderen Gesetzen 
(Grundsteuer, Erbschafts(Grundsteuer, Erbschafts-- und Schenkungsteuer), fund Schenkungsteuer), füührt hrt 
aber nicht automatisch zur vollumfaber nicht automatisch zur vollumfäänglichen Freistellung nglichen Freistellung 
von jeglicher Besteuerung.von jeglicher Besteuerung.

–– Der Freistellungsbescheid kann in aller Regel Der Freistellungsbescheid kann in aller Regel noch noch 
jahrelangjahrelang zu Lasten der Organisation zu Lasten der Organisation gegeäändertndert werdenwerden

–– In ZuwendungsbestIn Zuwendungsbestäätigungen muss das Datum eines tigungen muss das Datum eines 
nicht mehr als fnicht mehr als füünf Jahre zurnf Jahre zurüückliegenden Bescheides ckliegenden Bescheides 
angegeben werden.angegeben werden.
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VorgehensweiseVorgehensweise

•• 1. Satzung, Stiftungsgesch1. Satzung, Stiftungsgeschääft und Ziele streng konform mit ft und Ziele streng konform mit 
GemeinnGemeinnüützigkeitsrecht und Katalog des tzigkeitsrecht und Katalog des §§ 52 Abs. 2 52 Abs. 2 
Abgabenordnung festlegen. Abgabenordnung festlegen. 

•• 2. Beim zust2. Beim zustäändigen Finanzamt unter Vorlage der Stiftungssatzung ndigen Finanzamt unter Vorlage der Stiftungssatzung 
einen Antrag auf einen Antrag auf Anerkennung der GemeinnAnerkennung der Gemeinnüützigkeittzigkeit stellen. stellen. 

•• 3. Entspricht die Satzung den Vorgaben der Abgabenordnung, 3. Entspricht die Satzung den Vorgaben der Abgabenordnung, 
erteilt das Finanzamt in einem positiven Bescheid die vorlerteilt das Finanzamt in einem positiven Bescheid die vorlääufige ufige 
Anerkennung als gemeinnAnerkennung als gemeinnüützig. Einer Annerkennung durch die tzig. Einer Annerkennung durch die 
StiftungsbehStiftungsbehöörde bedrde bedüürfen Treuhandrfen Treuhand--Stiftungen nicht.Stiftungen nicht.

•• 4. Verwirklichung der Stiftungsziele, Projektarbeit 4. Verwirklichung der Stiftungsziele, Projektarbeit ……
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Projektarbeit, fProjektarbeit, föörderndrdernd

•• Verwirklichung von Satzungszielen durch FVerwirklichung von Satzungszielen durch Föörderprojekterderprojekte

•• Auswahl und UnterstAuswahl und Unterstüützung von Projekten, die zu untersttzung von Projekten, die zu unterstüützen tzen 
den den satzungsgemsatzungsgemäßäß bestimmten Zielenbestimmten Zielen
der Stiftung entsprechen.der Stiftung entsprechen.

•• Vorteil: Ressourcenschonend, da wenig Verwaltungsaufwand, kein Vorteil: Ressourcenschonend, da wenig Verwaltungsaufwand, kein 
Projektmanagement und keine eigene RechtsfProjektmanagement und keine eigene Rechtsfäähigkeit nhigkeit nöötigtig

•• Praktische MPraktische Mööglichkeiten:glichkeiten:
Durch finanzielle ZuschDurch finanzielle Zuschüüsse,sse,
Durch Bereitstellung von RDurch Bereitstellung von Rääumen oder Material,umen oder Material,
durch Stipendien oder sonstige Fdurch Stipendien oder sonstige Föördermittelrdermittel
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Projektarbeit, operativProjektarbeit, operativ

•• Verwirklichung v. Satzungszielen durch operative ProjekteVerwirklichung v. Satzungszielen durch operative Projekte

•• Operativ tOperativ täätige Stiftungen verfolgen die jeweiligen Stiftungszwecke tige Stiftungen verfolgen die jeweiligen Stiftungszwecke 
selbst, d.h. sie entwickeln eigene Projektideen und fselbst, d.h. sie entwickeln eigene Projektideen und füühren diese hren diese 
Projekte in eigener Regie durch.Projekte in eigener Regie durch.

•• Vorteil: Bekanntheitsgrad steigt, VersorgungslVorteil: Bekanntheitsgrad steigt, Versorgungslüücken werden cken werden 
gefgefüüllt, eigene ideelle Ansllt, eigene ideelle Ansäätze realisierbartze realisierbar

•• Nachteil: hNachteil: hööherer Ressourcenaufwand, Projektverwaltung, herer Ressourcenaufwand, Projektverwaltung, 
RechtsfRechtsfäähigkeit vorteilhaft, Bekanntmachung und Dokumentation higkeit vorteilhaft, Bekanntmachung und Dokumentation 
des Projektesdes Projektes
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Dauerhaft gemeinnDauerhaft gemeinnüützigtzig

•• BetriebsprBetriebsprüüfungen ffungen füür gemeinnr gemeinnüützigen Ktzigen Köörperschaften sind rperschaften sind 
mmööglich.glich.

•• Eine Aberkennung der Steuerbefreiung ist auch rEine Aberkennung der Steuerbefreiung ist auch rüückwirkend ckwirkend 
mmööglich.glich.

•• Schwerpunkt einer Schwerpunkt einer ÜÜberprberprüüfung:fung:
•• Hat die KHat die Köörperschaft tatsrperschaft tatsäächlich unmittelbar die in der chlich unmittelbar die in der 

Satzung festgelegten gemeinnSatzung festgelegten gemeinnüützigen Zwecke fortlaufend tzigen Zwecke fortlaufend 
verwirklicht und dabei das Gebot der Selbstlosigkeit beachtet verwirklicht und dabei das Gebot der Selbstlosigkeit beachtet 
hat.hat.
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Dauerhaft gemeinnDauerhaft gemeinnüützigtzig

•• Weitere typische PrWeitere typische Prüüfungsfelder bei gemeinnfungsfelder bei gemeinnüützigen tzigen 
Unternehmen:Unternehmen:

1.1. SphSphäärenzuordnung (renzuordnung (ideelerideeler Bereich, Bereich, VermVermöögensverwgensverw., ., 
Zweckbetrieb)Zweckbetrieb)

2.2. Angemessenheit von AusgabenAngemessenheit von Ausgaben
3.3. Mittelverwendung und RMittelverwendung und Rüücklagenbildungcklagenbildung
4.4. Spenden (gemeinnSpenden (gemeinnüützig/mildttzig/mildtäätig, zweckgebundene)tig, zweckgebundene)
5.5. Zweckbetriebe, wirtschaftliche GeschZweckbetriebe, wirtschaftliche Geschääftsbetriebe undftsbetriebe und

umsatzsteuerliche Sachverhalte umsatzsteuerliche Sachverhalte 

•• Der Verlauf und die Dauer einer PrDer Verlauf und die Dauer einer Prüüfung werden aber regelmfung werden aber regelmäßäßig ig 
auch durch die Mitwirkungsbereitschaft der gemeinnauch durch die Mitwirkungsbereitschaft der gemeinnüützigen tzigen 
KKöörperschaften beeinflusst.rperschaften beeinflusst.
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Dauerhaft gemeinnDauerhaft gemeinnüützigtzig

•• Langfristige Annerkennung der GemeinnLangfristige Annerkennung der Gemeinnüützigkeit durch das tzigkeit durch das 
Finanzamt und andere BehFinanzamt und andere Behöörden sichern durch:rden sichern durch:

•• HHööhe der Ausgabenhe der Ausgaben ffüür gemeinnr gemeinnüützige Zwecke dauerhaft mind. tzige Zwecke dauerhaft mind. 
3030--50% der Gesamten Ausgaben50% der Gesamten Ausgaben

•• SatzungsgemSatzungsgemäßäße Verwendunge Verwendung
Nachweis von FNachweis von Föörderprojekten oder operativen Projekten, die rderprojekten oder operativen Projekten, die 
genau den gewgenau den gewäählten Stiftungszwecken entsprechen.hlten Stiftungszwecken entsprechen.

•• Ordentliche BuchungsOrdentliche Buchungs-- und Belegfund Belegfüührung:hrung: ordnungsgemordnungsgemäßäße und e und 
plausible Dokumentation plausible Dokumentation üüber Spenden und die ber Spenden und die 
KostenstellenrechnungKostenstellenrechnung

•• Gesamteindruck:Gesamteindruck:
Integeres Auftreten, Gelungene AuIntegeres Auftreten, Gelungene Außßenkommunikation, Gute enkommunikation, Gute 
SelbstdarstellungSelbstdarstellung
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Ehrenamtspauschale nur bei Ehrenamtspauschale nur bei 
SatzungsermSatzungsermäächtigungchtigung

•• KKöörperschaften mrperschaften müüssen in ihrer Satzung ausdrssen in ihrer Satzung ausdrüücklich die cklich die 
Zahlungen an Organmitglieder erlauben um durch Zahlungen an Organmitglieder erlauben um durch 
pauschale Aufwandsentschpauschale Aufwandsentschäädigungen oder sonstige digungen oder sonstige 
VergVergüütungen (z.B. den Ehrenamtsfreibetrag nach tungen (z.B. den Ehrenamtsfreibetrag nach §§ 26a 26a 
EStG) ihre GemeinnEStG) ihre Gemeinnüützigkeit nicht zu verlieren. (tzigkeit nicht zu verlieren. (BMF / 22. BMF / 22. 
April 2009April 2009 ))

•• GemeinnGemeinnüützigkeit nur noch bei Inlandsbezugtzigkeit nur noch bei Inlandsbezug
•• Die GemeinnDie Gemeinnüützigkeit von Auslandsttzigkeit von Auslandstäätigkeiten soll nur tigkeiten soll nur 

noch anerkannt werden, falls diese zum Ansehen der noch anerkannt werden, falls diese zum Ansehen der 
Bundesrepublik im Ausland beitragen kBundesrepublik im Ausland beitragen köönnen. (nnen. (§§ 51 Abs. 2 51 Abs. 2 
AO AO i.d.Fi.d.F. des . des Jahresstr.gesetzesJahresstr.gesetzes 09)09)
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Ausdehnung des BuchwertprivilegsAusdehnung des Buchwertprivilegs
Sachzuwendungen kSachzuwendungen köönnen aus Betriebvermnnen aus Betriebvermöögen an gen an 
steuerbegsteuerbegüünstigte Stiftungen erfolgen, ohne dass ein nstigte Stiftungen erfolgen, ohne dass ein 
Entnahmegewinn versteuert werden muss; dies gilt nicht Entnahmegewinn versteuert werden muss; dies gilt nicht 
ffüür Freizeitzwecken dienende Stiftungen (r Freizeitzwecken dienende Stiftungen (§§ 6 Abs. 1 Nr. 4 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 5 EStG)Satz 5 EStG)

•• Ausweitung der RAusweitung der Rüücklagenbildungcklagenbildung
Stiftungen kStiftungen köönnen in den ersten drei Jahren ihre Bestehens nnen in den ersten drei Jahren ihre Bestehens 
die Gewinne aus Geschdie Gewinne aus Geschääftsbetrieben (Zweckbetrieben und ftsbetrieben (Zweckbetrieben und 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschsteuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschääftsbetrieben) als ftsbetrieben) als 
AnsparrAnsparrüücklage dem Vermcklage dem Vermöögen zufgen zufüühren (hren (§§ 58 Nr. 12 AO)58 Nr. 12 AO)
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Ist die GemeinnIst die Gemeinnüützigkeit einer Organisation tzigkeit einer Organisation 
gefgefäährdet, wenn sie Einnahmen aus eigener hrdet, wenn sie Einnahmen aus eigener 
betrieblicher Tbetrieblicher Täätigkeit erzielt?tigkeit erzielt?

•• Nur dann, wenn es sich dabei nicht um einen Nur dann, wenn es sich dabei nicht um einen 
auf die Allgemeinwohlfauf die Allgemeinwohlföörderung rderung 
ausgerichteten Zweckbetrieb handelt und der ausgerichteten Zweckbetrieb handelt und der 
Betrieb den Mittelpunkt der eigentlichen Betrieb den Mittelpunkt der eigentlichen 
TTäätigkeit der Organisation darstellt.tigkeit der Organisation darstellt.
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Ist es einer gemeinnIst es einer gemeinnüützigen Organisation tzigen Organisation 
verboten, Gewinne zu erzielen?verboten, Gewinne zu erzielen?

•• "Verboten" ist dies nicht; auch die "Verboten" ist dies nicht; auch die 
SteuerbegSteuerbegüünstigung der Organisation ist nstigung der Organisation ist 
dadurch nur gefdadurch nur gefäährdet, wenn sie in erster hrdet, wenn sie in erster 
Linie auf Gewinnstreben zum eigenen Vorteil Linie auf Gewinnstreben zum eigenen Vorteil 
oder dem von ihr nahestehenden Personen oder dem von ihr nahestehenden Personen 
gerichtet ist. Umfgerichtet ist. Umfäängliche geschngliche geschääftliche ftliche 
BetBetäätigungen autigungen außßerhalb des ideellen erhalb des ideellen 
gemeinngemeinnüützigen Ttzigen Täätigkeitsspektrums ktigkeitsspektrums köönnen nnen 
allerdings steuerpflichtig sein.allerdings steuerpflichtig sein.
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Darf eine gemeinnDarf eine gemeinnüützige Stiftung ihr Stiftungsvermtzige Stiftung ihr Stiftungsvermöögen gen 
mit den Vermmit den Vermöögensverwaltungsertrgensverwaltungserträägen substantiell gen substantiell 
üüber einen lber einen läängeren Zeitraum vergrngeren Zeitraum vergrößößern, um Ihre ern, um Ihre 
Zwecke in etwas fernerer Zukunft mit besserer Zwecke in etwas fernerer Zukunft mit besserer 
finanziellen Ausstattung erffinanziellen Ausstattung erfüüllen zu kllen zu köönnen?nnen?

••
GemeinnGemeinnüützigkeitsrechtlich ist dies nur im Rahmen der tzigkeitsrechtlich ist dies nur im Rahmen der 
zulzuläässigen Rssigen Rüücklagenbildung (oder durch Einwerbung cklagenbildung (oder durch Einwerbung 
von Zustiftungen) gestattet, also in Hvon Zustiftungen) gestattet, also in Hööhe der zulhe der zuläässigen ssigen 
Mittelthesaurierung bei StiftungsgrMittelthesaurierung bei Stiftungsgrüündung, der ndung, der 
alljalljäährlichen Bildung der hrlichen Bildung der 
VermVermöögensverwaltungsrgensverwaltungsrüücklage und der Bildung cklage und der Bildung 
konkreter Projektrkonkreter Projektrüücklagen fcklagen füür zeitnah r zeitnah 
durchzufdurchzufüührende Projekte.hrende Projekte.
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GemeinnGemeinnüützigkeitsrechttzigkeitsrecht

•• Kann eine gemeinnKann eine gemeinnüützige Organisation eine tzige Organisation eine 
erhaltene Spende vor Ablauf der zeitnahen erhaltene Spende vor Ablauf der zeitnahen 
Verwendungspflicht noch dergestalt Verwendungspflicht noch dergestalt 
„„umwidmenumwidmen““, dass er mittels entsprechender , dass er mittels entsprechender 
ErklErkläärung des rung des ZuwendersZuwenders dem Vermdem Vermöögen gen 
zugefzugefüührt, also als Zustiftung behandelt wird?hrt, also als Zustiftung behandelt wird?

•• Der Gesetzeswortlaut des Par. 58 Nr. 11 b) AO Der Gesetzeswortlaut des Par. 58 Nr. 11 b) AO 
lläässt dies zu und wegen Par. 64 Abs. 4 AO ist sst dies zu und wegen Par. 64 Abs. 4 AO ist 
ein solches Vorgehen in der Regel auch nicht ein solches Vorgehen in der Regel auch nicht 
risikobehaftet.risikobehaftet.


